
 

 
 

 

Information „Teure Charter“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir senden Ihnen im Anhang einen Artikel, der Sie als verantwortungsbewusster Skipper interessieren wird. Es 

geht dabei um das leidige Thema der Skipper-Haftung für Sachschäden am gecharterten Schiff aus grober 

Fahrlässigkeit. 

Wir möchten dabei darauf hinweisen, dass dieser Fall  wieder einmal bewiesen hat, dass unsaubere und sogar 

trickreiche Formulierungen in Versicherungsbedingungen verheerende Schäden für den Skipper nach sich 

ziehen können. 

Die Erkenntnis, die Sie aus diesem Artikel ziehen können:                                                                             

Lassen Sie sich nicht von ein paar Euro Unterschied in den Prämien leiten. Das Billigste ist nicht immer das 

Beste. Zumindest nicht für den Skipper!  Denn gewollt oder ungewollt schlechte Formulierungen in den 

Bedingungen können verheerende Folgen nach sich ziehen. 

Die Skipper-Haftpflicht wurde von mir vor etwa 20 Jahren entwickelt, weil ich die potentiellen  Gefahren 

gesehen habe. Es war extrem schwierig dazu einen Rückversicherer zu finden, der gerade das einschließen 

sollte, was normaler Weise jeder Versicherer ausschließt.  Denn es gab damals noch keine Erfahrung über das 

Ausmaß dieses Risikos. Glücklicherweise gingen die ersten Jahre gut. Sonst gäbe es die Skipper-Haftpflicht 

heute nicht mehr. 

Namhafte Firmen, die Jahre später sowohl den Namen als auch teilweise den Inhalt kopierten, hatten damals 

allerdings so Kleinigkeiten, wie die Deckung von Schäden am Schiff aus grober Fahrlässigkeit, stillschweigend 

weggelassen. „Da konnte dann nicht kommen was will“. Nur nach und nach wurde über die Jahre der 

Deckungsschutz von den Mitbewerbern nachgebessert. Aber eben nicht überall, wie sich zeigt. 

Das Problem für uns besteht darin, dass die rechtlichen Sachverhalte mitunter sehr komplex sind und für den 

normalen Charterer in der Praxis nicht zu durchschauen. Die Produktbezeichnung „Skipper-Haftpflicht“ wurde 

von uns kreiert und von den Mitbewerbern übernommen. Und der normale Charter Skipper nimmt natürlich 

an, dass dort wo „Skipper-Haftpflicht“ draufsteht auch „Skipper-Haftpflicht“ drin ist.  Eine Fehleinschätzung – 

wie der Artikel zeigt.  

Leider trifft dies auch für andere Sparten zu. So ist z.B. auch ein Einschluss des Folgeschadenrisikos in der 

Skipper-Haftpflicht aus verschiedenen Gründen problematisch und u.E. unzureichend. 

Sämtliche Konzepte unserer Charterversicherungen wurden von mir konzipiert und fast alle kopiert und 

verkaufsfördernder als bei uns dargestellt. Leider kann der normale Charterer, aufgrund des mitunter rechtlich 

komplizierten Sachverhaltes, die unterschiedliche Qualität der verschiedenen Angebote mit gleicher 

Produktbezeichnung in der Praxis nur schwer oder gar nicht beurteilen. 

Als Gründer der Skipper-Haftpflichtversicherung und der anderen Charterversicherungen sehen wir es stets als 

unsere Aufgabe auf verkaufsfördernde Effekte zu verzichten. Darum gibt es bei uns auch bewusst keine 

„Rundum Sorglos Pakete“ mit denen „ alles„ versichert ist. Wir möchten, dass unsere Kunden sich zumindest 

mit den wesentlichen Risikobereichen auseinandersetzten. Sie erhalten dazu auch die besten Informationen. 



 

 
 

 

 

 

 

Die Skipper Haftpflicht -  allerding zu den richtigen Bedingungen - ist im Übrigen die wichtigste Versicherung. 

Denn es kann auch zum Totalschaden des Schiffes und zu erheblichen Forderungen bei Personenschäden an 

Crewmitgliedern kommen. Selbstverständlich übernimmt unsere Skipper-Haftpflicht auch die Anwalts-und 

Gerichtskosten zur Abwehr unberechtigter Forderungen. Damit nicht faule Kompromisse eingegangen werden

müssen, weil man sich die berechtigte Verteidigung nicht leisten kann. 

Ein weiterer Risikokomplex sind auch der Chartervertrag selbst mit dem sich der Charterkunde mit 

verschiedenen Klauseln „freiwillig“ zu Haftungen verpflichtet, die durch keine Versicherung abgedeckt sind. 

Manche dieser Klauseln sind rechtlich nicht haltbar, andere schon. 

Zur Minimierung dieses Risikos haben wir einen Charter-Standard-Vertrag unter dem Namen     „Yacht-Pool 

Charter Fairtrag“ entwickelt indem die Interessen des Vercharterers und des Charterers fair, ausgewogen und 

rechtlich  sauber dargestellt werden.                       

                                                 

  
 

Faires-Chartern war auch  Gegenstand eines Europäischen Charter Forums, das wir Ende November 

organisierten und an dem deutlich über 100 Charterfirmen teilnahmen. Ein guter Teil hat bereits erklärt, den 

Charter Fairtrag zu übernehmen. Diese Firmen werden in nächster Zeit auf unserer Homepage dargestellt. 

Der Charter Fairtrag liegt in den gängigsten  Fremdsprachen vor und kann von unseren Kunden kostenlos 

heruntergeladen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Friedrich Schöchl 

Dr. Schöchl zum Thema  

Faires Chartern  & faire Charter-Verträge,  
anlässlich des von Yacht-Pool organisierten  

1. Europäischen Charter Forums 




